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Auswirkungen der Präklusionsrechtsprechung des EuGH auf das Bauplanungsrecht 

 

I. Die EuGH-Entscheidung C 137/14 vom 15.10.2015 und ihre Folgen 
II. Die Geltung der UVP-Richtlinie für Bauleitpläne 

III. Zur Vereinbarkeit der bauplanungsrechtlichen Präklusionsvorschriften mit Art. 11 
UVP-RL 

IV. Die neuen Regelungen des Umweltrechtsbehelfsgesetzes für Bauleitpläne 
V. Zusammenfassung und Fazit  

 

 

 

Rechtsgrundlagen 

Aarhus-Konvention 

Art. 6 [Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungen über bestimmte Tätigkeiten] 

Art. 7 [Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltbezogenen Plänen, Programmen und Politiken] 

Art. 9 [Zugang zu Gerichten] 

(2) Jede Vertragspartei stellt im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sicher, dass 
Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit,  
 a) die ein ausreichendes Interesse haben oder alternativ  
 b) eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das Verwaltungsprozessrecht einer 
Vertragspartei dies als Voraussetzung erfordert,  
Zugang zu einem Überprüfungsverfahren vor einem Gericht … haben, um die materiell-rechtliche und 
verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidungen, Handlungen oder Unterlassungen 
anzufechten, für die Artikel 6 und - sofern dies nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht 
vorgesehen ist und unbeschadet des Absatzes 3 - sonstige einschlägige Bestimmungen dieses 
Übereinkommens gelten.  
Was als ausreichendes Interesse und als Rechtsverletzung gilt, bestimmt sich nach den 
Erfordernissen innerstaatlichen Rechts und im Einklang mit dem Ziel, der betroffenen Öffentlichkeit 
im Rahmen dieses Übereinkommens einen weiten Zugang zu Gerichten zu gewähren. … 

(3) Zusätzlich und unbeschadet der in den Absätzen 1 und 2 genannten Überprüfungsverfahren stellt 
jede Vertragspartei sicher, dass Mitglieder der Öffentlichkeit, sofern sie etwaige in ihrem 
innerstaatlichen Recht festgelegte Kriterien erfüllen, Zugang zu verwaltungsbehördlichen oder 
gerichtlichen Verfahren haben, um die von Privatpersonen und Behörden vorgenommenen 
Handlungen und begangenen Unterlassungen anzufechten, die gegen umweltbezogene 
Bestimmungen ihres innerstaatlichen Rechts verstoßen.  

(4) Zusätzlich und unbeschadet des Absatzes 1 stellen die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten 
Verfahren angemessenen und effektiven Rechtsschutz und, soweit angemessen, auch vorläufigen 
Rechtsschutz sicher; … 

 



RICHTLINIE 2011/92/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 13. Dezember 
2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten  

Art. 1 [Ziel und Definitionen] 

(2) Im Sinne dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
a) „Projekt“: - die Errichtung von baulichen oder sonstigen Anlagen … 
c) „Genehmigung“: Entscheidung der zuständigen Behörde …, aufgrund deren der Projektträger das 
Recht zur Durchführung des Projekts erhält; 

 

Art. 11 [Rechtsschutz] 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sicher, dass 
Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit, die 
 a) ein ausreichendes Interesse haben oder alternativ  
 b) eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das Verwaltungsverfahrensrecht bzw. 
 Verwaltungsprozessrecht eines Mitgliedstaats dies als Voraussetzung erfordert,  
Zugang zu einem Überprüfungsverfahren vor einem Gericht oder einer anderen auf gesetzlicher 
Grundlage geschaffenen unabhängigen und unparteiischen Stelle haben, um die materiellrechtliche 
und verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidungen, Handlungen oder Unterlassungen 
anzufechten, für die die Bestimmungen dieser Richtlinie über die Öffentlichkeitsbeteiligung gelten.  

(2) … (3) Was als ausreichendes Interesse und als Rechtsverletzung gilt, bestimmen die 
Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Ziel, der betroffenen Öffentlichkeit einen weiten Zugang zu 
Gerichten zu gewähren. …  

 

UmwRG 

§ 2 Abs. 3 a.F. (aufgehoben) Hat die Vereinigung im Verfahren nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Gelegenheit 
zur Äußerung gehabt, ist sie im Verfahren über den Rechtsbehelf mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen, die sie im Verfahren nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht oder nach den geltenden 
Rechtsvorschriften nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 

VwVfG  

§ 73 Abs. 4 Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Anhörungsbehörde oder bei der 
Gemeinde Einwendungen gegen den Plan erheben. … Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. … 
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, 
Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach § 74 einzulegen, 
können innerhalb der Frist nach Satz 1 Stellungnahmen zu dem Plan abgeben. Die Sätze 2 bis 4 gelten 
entsprechend.  

 

VwGO 

§ 47 Abs. 2a (aufgehoben) Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen 
Bebauungsplan … zum Gegenstand hat, ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur 
Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 des 
Baugesetzbuchs) oder im Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 
und § 13a Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können, …] 

 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1920/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR281600006BJNE000107360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1920/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR281600006BJNE000107360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


UVPG 

§ 2 [Begriffsbestimmungen] 
(3) Entscheidungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind  
3. Beschlüsse nach § 10 des Baugesetzbuchs über die Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von 
Bebauungsplänen, durch die die Zulässigkeit von bestimmten Vorhaben im Sinne der Anlage 1 
begründet werden soll, sowie Beschlüsse nach § 10 des Baugesetzbuchs über Bebauungspläne, die 
Planfeststellungsbeschlüsse für Vorhaben im Sinne der Anlage 1 ersetzen. 

§ 17 Aufstellung von Bauleitplänen 
(1) Werden Bebauungspläne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 3, insbesondere bei Vorhaben nach den 
Nummern 18.1 bis 18.9 der Anlage 1, aufgestellt, geändert oder ergänzt, wird die 
Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich der Vorprüfung des Einzelfalls nach § 2 Abs. 1 Satz 1 bis 
3 sowie den §§ 3 bis 3f im Aufstellungsverfahren als Umweltprüfung nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuchs durchgeführt.  … 
(2) Besteht für die Aufstellung, Änderung oder Ergänzung eines Bauleitplans nach diesem Gesetz eine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung, wird hierfür eine 
Umweltprüfung einschließlich der Überwachung nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs 
durchgeführt. 
(3) Wird die Umweltverträglichkeitsprüfung in einem Aufstellungsverfahren für einen Bebauungsplan 
und in einem nachfolgenden Zulassungsverfahren durchgeführt, soll die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im nachfolgenden Zulassungsverfahren auf zusätzliche oder andere 
erhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens beschränkt werden. 

BauGB  

§ 3 Abs. 2 S. 2  …Bei der Bekanntmachung dieser Auslegung ist darauf hinzuweisen, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben 
können. 

§ 4a Abs. 6 S. 1 Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. …  

§ 215 Abs. 1 Unbeachtlich werden  
1.eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 
2.eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
beachtlich sind. 

 


